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08.08.2023

Vorhaben: Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich der 2. Änderung des Be-
bauungsplans "Lehen Nr. 2"

Grundstück: Weidenberg, Lehen 11, 11 a, 17, 18
Gemarkung: Lehen
Flurstück(e): 201, 201/2, 203/3, 33

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Landratsamt Bayreuth nimmt im Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung gemäß § 4
Abs. 2 BauGB zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich der 2. Änderung des
Bebauungsplans "Lehen Nr. 2“ (Stand: 15.06.2023) wie folgt Stellung:

I. Baurecht

Wir nehmen zunächst Bezug auf unsere im Rahmen der erstmaligen Beteiligung abge-
gebene Stellungnahme vom 05.01.2023. Aus städtebaulicher sowie bauplanungsrechtli-
cher Sicht bestehen weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Änderung des
Flächennutzungsplanes im Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Lehen Nr. 2“.

Auf nachfolgende Hinweise und Informationen möchten wir abschließend verweisen:

1. Unseren Unterlagen zufolge erstreckt sich der derzeit geltende Flächennutzungsplan
lediglich auf einen Teilbereich des Ortsteiles Lehen. Wir regen deshalb erneut an, den
gesamten Ortsteil Lehen im Flächennutzungsplan darzustellen.

2. Gemäß § 1 Abs. 8 i.V.m. § 6 Abs. 1 BauGB bedarf die Änderung des Flächennutzungs-
planes der Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde.

3. Im Übrigen bitten wir um Beachtung der Hinweise am Ende dieses Schreibens.
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II. Naturschutz

Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen gegen die Änderung des Flächennutzungspla-
nes keine Bedenken.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung sowie Aussagen zum Artenschutz i.S.d. § 44
BNatSchG sowie die Eingrünung sind im Rahmen der Grünordnung zum Bebauungsplan
abzuarbeiten bzw. darzustellen.

Ansprechpartner: Herr Weigl, Tel.: 0921 728-299, E-Mail: stefan.weigl@lra-bt.bayern.de

III. Wasserrecht

Das Vorhaben liegt nicht im Wasserschutzgebiet oder einem vorläufig gesicher-
ten/festgesetzten Überschwemmungsgebiet.

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen aus Sicht der Fachkundigen
Stelle Wasserwirtschaft keine Einwände.

Grundsätzlich gilt:

· Die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammelten
Niederschlagswasser (NWFreiV) und die technischen Regeln zum schadlosen Einlei-
ten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) oder in
Oberflächengewässer (TRENOG) müssen beachtet werden.

· Ist während der Baumaßnahme eine Bauwasserhaltung erforderlich, ist beim Land-
ratsamt eine Erlaubnis nach Art. 70 BayWG zu beantragen.

· Die Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind
einzuhalten. Auf eine Anzeigepflicht nach § 40 AwSV für nach § 46 Abs. 2 oder Abs.
3 AwSV für prüfpflichtige Anlagen mindestens sechs Wochen vor Baubeginn wird
hingewiesen. Eine Errichtung ist erst nach Ablauf von sechs Wochen nach Ein-
gang der vollständigen Anzeigeunterlagen möglich, es sei denn, das Landrat-
samt hat den Baubeginn eher freigegeben. Musterformulare für eine Anzeige
nach § 40 AwSV sind auf der Internetseite des Landratsamtes Bayreuth zum Down-
load erhältlich.

Sollten im Zuge der Durchführung vorhandene Wegseitengräben oder auch nur zeitwei-
lige wasserführende Kleingewässer vorübergehend gekreuzt werden, sind diese von Ab-
lagerungen freizuhalten und nach Möglichkeit zu überbrücken. Sofern dies nicht möglich
ist und stattdessen eine Verrohrung vorgesehen werden muss, ist diese zur Sicherstel-
lung eines schadlosen Wasserabflusses in Abstimmung mit der Kommune als Unterhalts-
verpflichtetem ausreichend groß zu dimensionieren, sohlgleich einzubringen, so kurz wie
möglich zu halten und regelmäßig zu unterhalten.



Landratsamt
Bayreuth Seite 3 von 3

Sofern Drainagen durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden, ist deren Funktion wie-
derherzustellen bzw. entsprechender Ersatz zu schaffen.

Hinsichtlich der Abwasserbeseitigung gilt:

Aussagen bezogen auf die Abwasserbeseitigung sind in den Unterlagen nicht enthalten.
Eine Abweichung vom Bebauungsplan ist insofern nicht auszumachen.

Generell ist das Wasserwirtschatsamt Hof unbedingt am Verfahren zu beteiligen.

Ansprechpartnerin: Frau Schmitt, Tel.: 0921 728-450, E-Mail: christel.schmitt@lra-
bt.bayern.de

IV. Sonstiges

Die Fachstelle FB 45 - Immissionsschutz und der Kreisbrandrat verweisen hinsichtlich ih-
rer Bereiche auf die Stellungnahme vom 05.01.2023.

Von Seiten der Fachstelle FB 40 - Bodenschutzrecht wurden keine Bedenken gegen die
Planungen vorgetragen.

Sobald die Änderung des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes Rechtskraft erlangt,
bitten wir darum,

· sowohl uns als auch der Regierung von Oberfranken jeweils eine ausgefertigte Fassung
der Planzeichnung und der Begründung einschl. Umweltbericht sowie einen Nachweis
über die Bekanntmachung zu übersenden,

· eine Ausfertigung der Satzung, möglichst in digitaler Form, dem Amt für Breitband, Digi-
talisierung und Vermessung Bayreuth zur Aktualisierung der „Bauleitpläne Bayern“ im
Rahmen des Geoportals Bayern zuzuleiten

· uns ggf. zusätzlich einen Nachweis über die rechtliche Sicherung der Ausgleichsfläche
(z.B. Notarurkunde) zu übermitteln.

Wir bitten, uns über den weiteren Fortgang dieser Bauleitplanung zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Stöckl






























